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Unternehmensformen - Übersicht

	Wer selbstständige Tätigkeit zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen ausüben will, hat die Wahl zwischen verschiedenen Unternehmensformen, als Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft. Bei der Wahl der Unternehmensform spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie die Haftung und die steuerliche Belastung.
Wie Sie sich auch entscheiden werden, die ideale Unternehmensform werden Sie nicht finden. Der Vorteil der einen Form ist wiederum ein Nachteil bei einer anderen. Daher gibt es noch Mischformen, die die Vorteile von Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft kombinieren sollen. Aber selbst bei einer Mischung der Gesellschaftsformen gelingt es nicht, alle Vorteile miteinander zu verbinden. Die bekannteste und wichtigste Mischform ist die GmbH & Co. KG.
Zusammenstellung der möglichen Rechtsformen
Die Personengesellschaft bietet Ihnen insbesondere den Vorteil, dass sie in der Handhabung einfacher als die Kapitalgesellschaft ist. Kleine und mittlere Betriebe, die flexibel reagieren müssen, fahren in der Regel mit der Personengesellschaft besser. Diese Form bietet sich insbesondere bei Freiberuflern und Familienbetrieben an. Folgende Formen stehen zur Verfügung:
1. Personengesellschaften:
· Gesellschaft bürgerlichen Rechts  bzw. BGB-Gesellschaft (GbR) 

· Offene Handelsgesellschaft (OHG) 

· Kommanditgesellschaft (KG) 

· Stille Gesellschaft (typische und atypische) 

· Partnerschaftsgesllschaft (nur für Freiberufler) 

· Partenreederei 

· Europäische wirtschaftliche Vereinigung (EWIV) 

2. Kapitalgesellschaften:
· Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

· Aktiengesellschaft (AG) 

· Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 

· Societas Europea (SE) 

3. Mischformen:
· GmbH & Co. KG 

· AG & Co. KG 

· GmbH & Still (= typische oder atypische stille Beteiligung an einer GmbH), 

· AG & Still 

· die Betriebsaufspaltung ( z.B. in ein Besitz- und ein Betriebsunternehmen). 

4. Sonderformen:
· (gemeinnütziger) Verein 

· Genossenschaft 

· Bergrechtliche Gewerkschaft 

· Stiftung 

· Anstalt 

· Eigenbetrieb der öffentlichen Hand 

Praxis-Tipp
Mischformen sind entweder Personengesellschaften oder es sind Personengesellschaften einbezogen. Bei den Mischformen müssen Sie daher das Einkommen- und das Körper​schaftsteuergesetz beachten. Allein dadurch wird die Handhabung kompliziert. Eine Mischform rechnet sich wegen des hohen Verwaltungsaufwands in der Regel nur bei größeren Betrieben.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist in den §§ 705 ff. BGB geregelt und wird daher häufig auch als BGB-Gesellschaft bezeichnet.
Die Gesellschafter einer GbR sind in der Regel zur Mitarbeit verpflichtet und haften in vollem Umfang mit ihrem Privatvermögen für Verbindlichkeiten der GbR. Eine Begrenzung der Haftung ist gesetzlich nicht vorgesehen und kann auch durch eine einseitige Erklärung im Gesellschaftsvertrag nicht erreicht werden (BGH-Urteil vom 27.9.1999, Az. II ZR 371/98). Eine GbR mit beschränkter Haftung ist also nicht möglich.
Die GbR ist eine Rechtsform für kleinere Betriebe. Denn Betriebe, die einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb benötigen, sind automatisch als OHG einzustufen und zwar auch dann, wenn sie nicht im Handelsregister eingetragen sind.
Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Die OHG ist eine Handelsgesellschaft, die auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinsamer Führung ausgerichtet ist (§§ 105 ff. HGB). Jeder Gesellschafter haftet in vollem Umfang. Die OHG kann in eigenem Namen klagen und verklagt werden. In der Regel hat jeder Gesellschafter Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht.
Die OHG kommt als Familienbetrieb dann in Betracht, wenn die Familienangehörigen mit Ihrer Arbeitsleistung voll im Betrieb mitarbeiten und Verantwortung übernehmen sollen.
Kommanditgesellschaft (KG)
Die KG ist ebenfalls eine Handelsgesellschaft, die auf den Betrieb eines Handelsgewerbes ausgerichtet ist (§§ 161 ff. HGB). Im Gegensatz zur OHG haften nicht alle Gesellschafter in vollem Umfang. Nur der Komplementär haftet uneingeschränkt für die Schulden der Gesellschaft.
Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht liegen allein beim Komplementär. Die anderen Gesellschafter (Kommanditisten) haften nur in Höhe ihrer Kapitaleinlage, die sie lt. Gesellschaftsvertrag leisten müssen.
Die KG ist also besonders gut als Familiengesellschaft geeignet, wenn minderjährige Kinder beteiligt werden sollen. Denn diese sind als Kommanditisten im Wesentlichen nur kapitalmäßig beteiligt, erhalten ihren Gewinnanteil, ohne größeren Einfluss auf die Geschäftsführung der Eltern nehmen zu können.
Wie der Gesellschaftsvertrag aussehen sollte
Für den Gesellschaftsvertrag von Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) ist keine besondere Form vorgeschrieben. Auch ein mündlich abgeschlossener Vertrag ist wirksam.
Praxis-Tipp
Um Streitigkeiten unter den Gesellschaftern zu verhindern, sollten Sie den Gesellschaftsvertrag unbedingt schriftlich abschließen. Auch bei Streitfragen mit dem Finanzamt ist es zweckmäßig, auf einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag zurückgreifen zu können. Das ist insbesondere bei Verträgen zwischen Familienangehörigen der Fall, weil das Finanzamt an Form und Durchführung von Verträgen immer besonders strenge Anforderungen stellt. Die Verträge müssen einem Fremdvergleich standhalten.
Der schriftliche Gesellschaftsvertrag sollte von vornherein so abgefasst sein, dass in ihm auch die Bedingungen für das Ausscheiden eines Gesellschafters und die Auflösung der Gesellschaft enthalten sind. Der Vertrag muss so abgefasst sein, dass er steuerlich anzuerkennen ist. Außerdem muss der Vertrag anschließend wie vereinbart durchgeführt werden.
Der Gesellschaftsvertrag einer Personengesellschaft muss im Regelfall nicht notariell beurkundet werden. Eine notarielle Beurkundung ist jedoch dann erforderlich, wenn sich ein Gesellschafter verpflichtet, ein Grundstück in die Gesellschaft einzubringen.
Praxis-Tipp
Lassen Sie den Gesellschaftsvertrag auch dann notariell beurkunden, wenn mit dem Vertrag eine Schenkung verbunden ist, z.B. die Schenkung eines Kapitalanteils an der Gesellschaft durch die Eltern.
Ein Schenkungsversprechen muss notariell beurkundet werden. Der Formmangel der fehlenden notariellen Form wird durch den Vollzug der Schenkung geheilt. Auch wenn die Schenkung der Einlage als Vollzug der Schenkung angesehen werden kann, ist es besser, die notarielle Form zu wählen, um jeden Zweifel auszuräumen.
Es ist auch möglich, ein Kind - auch ein minderjähriges Kind - als Gesellschafter in das Unternehmen aufzunehmen. Allerdings müssen die im Gesellschaftsvertrag getroffenen klaren und eindeutigen Vereinbarungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Bei minderjährigen Kindern muss ein Ergänzungspfleger bestellt werden. Außerdem muss der Gesellschaftsvertrag durch das Vormundschaftsgericht ausdrücklich genehmigt werden.
Welche Gesellschaftsform ist die richtige?
Die Ideallösung gibt es nicht. Vor der Entscheidung muss man überlegen, mit welcher Gesellschafts​form man die für sich beste Lösung verwirklichen kann. Die Ziele, die Sie verwirklichen wollen, spielen somit eine ganz entscheidende Rolle dafür, welche Gesellschaftsform konkret die Beste ist.
Teilweise sind Sie auf Grund gesetzlicher Regelungen bei der Rechtsformwahl eingeschränkt. So darf z.B. eine Apotheke gemäß § 8 des Apothekengesetzes von mehreren Personen nur in der Rechtsform der GbR oder OHG betrieben werden. Einschränkungen gibt es auch bei einigen Gruppen von Freiberuflern.
Ebenso können die Anforderungen an die persönliche Qualifikation sich auf die Entscheidung auswirken, in welcher Rechtsform das Unternehmen betrieben werden sollte. So ist z.B. im Handwerksbereich auch nach der Änderung der Handwerksordnung in vielen Fällen die Meisterqualifikation erforderlich, um einen Betrieb gründen zu können.
Ohne diese Qualifikation
· kann kein Einzelunternehmen betrieben werden, 

· muss bei einer Personengesellschaft zumindest ein Gesellschafter die vorgeschriebene Qualifikation haben 

· muss bei einer Kapitalgesellschaft eine Person mit der vorgeschriebenen Qualifikation beschäftigt werden. 

Praxis-Fazit
Die beste Lösung ist die Gründung einer GmbH (kann auch eine Ltd. sein). Ein Arbeitnehmer mit der entsprechenden Qualifikation kann problemloser ausgewechselt werden als der Gesellschafter einer Personengesellschaft.
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